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Finanzperiode nach dem in Ziffer 15 festgelegten Schema auf 
ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

 17. beschließt ferner, dass die geschätzten Minderein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 402.200 Dollar 
für die am 30. Juni 2002 abgelaufene Finanzperiode auf die 
Guthaben aus dem in den Ziffern 15 und 16 genannten Betrag 
anzurechnen sind; 

 18. betont, dass kein Friedenssicherungseinsatz durch An-
leihen bei anderen aktiven Friedenssicherungseinsätzen finan-
ziert werden darf; 

 19. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten Per-
sonals zu gewährleisten, das unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen an Friedenssicherungseinsätzen beteiligt 
ist; 

 20. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von für den Generalsekretär 
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten 
Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind; 

 21. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der 
Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/329 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 18. Juni 2003, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/57/830, Ziffer 6)160. 

57/329. Finanzierung der Verifikationsmission der Verein-
ten Nationen für Angola und der Beobachtermis-
sion der Vereinten Nationen in Angola 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Verifikationsmission der Vereinten Natio-
nen für Angola und der Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Angola161 und des entsprechenden Berichts des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen162, 

 1. ermächtigt den Generalsekretär, von dem Saldo der 
Mittelbewilligungen von 72.831.000 US-Dollar einen Betrag 
von 12.458.000 Dollar einzubehalten, um die Kosten noch aus-
stehender Forderungen von Regierungen zu decken; 

 
160 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
161 A/57/796. 
162 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-seventh Session, 
Fifth Committee, 52. Sitzung (A/C.5/57/SR.52) und Korrigendum. 

 2. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Verifika-
tionsmission der Vereinten Nationen für Angola und der Be-
obachtermission der Vereinten Nationen in Angola" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzu-
nehmen. 

RESOLUTION 57/330 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 18. Juni 2003, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/57/833, Ziffer 6)163. 

57/330. Finanzierung der Beobachtermission der Verein-
ten Nationen für Irak und Kuwait 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Natio-
nen für Irak und Kuwait164 und der entsprechenden Berichte 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen165, 

 unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 687 
(1991) vom 3. April 1991 und 689 (1991) vom 9. April 1991, 
mit denen der Rat beschloss, die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen für Irak und Kuwait einzurichten und die 
Frage ihrer Beendigung oder Fortführung alle sechs Monate zu 
prüfen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 45/260 vom 3. Mai 
1991 über die Finanzierung der Beobachtermission und auf ih-
re späteren diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, zu-
letzt Resolution 56/297 vom 27. Juni 2002, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) 
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der 
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen, 

 mit dem Ausdruck ihres Dankes für die erheblichen freiwil-
ligen Beiträge, welche die Regierung Kuwaits für die Beobach-
termission geleistet hat, sowie für die Beiträge anderer Re-
gierungen, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Beobachter-
mission mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, da-
mit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen 
des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait 

 
163 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vor-
sitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
164 A/57/664 und Corr.1, A/57/665, A/57/723 und A/57/811. 
165 A/57/772, Ziffer 6 und A/57/813. 




